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Intention 

 

Die folgenden Grundsätze zur Beantragung intensivpädagogischer Förderung im Förder-

schwerpunkt Emotional-soziale Entwicklung wurden von einer Arbeitsgruppe, bestehend 

aus Vertreterinnen und Vertretern der Schulaufsicht und der Leitungen der Förderschulen 

Emotional-soziale Entwicklung, erarbeitet. Sie dienen einer gleichsinnige Anwendung des 

§ 15 AO-SF und der Abstimmung der Abläufe zur Beantragung im Regierungsbezirk. 

 
 
 

1. Das schuleigene intensivpädagogische Konzept 
 
 

 
 
  

Schule 

Erarbeitung / Überarbeitung des 
schuleigenenen 

intensivpädagogischen Konzepts 

Versand an untere Schulaufsicht 

 

- Implementationsphase: 

  bis zum 30.11.2015 

- ab 2017:  

  bis zum 31.01. jeden Jahres 

Untere Schulaufsicht 

 

Sichtung der intensivpädagogischen 
Konzepte 

Grundlage: Abgestimmte Gütekriterien * 

 

 
 

Rücksprache /Abstimmung mit der 
Schule 

- Implementationsphase: 

  bis zum 30.01.2016 

- ab 2017: 

   bis zum Ende des jeweiligen      

   Schuljahres 
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Zur Antragstellung im Rahmen der Zuweisung des Mehrbedarfs II 

 

Das schuleigene intensivpädagogische Konzept 

 

Das intensivpädagogische Konzept einer Schule ist unter Einbezug der individuellen An-

träge zu § 15 AO-SF Grundlage der Zuweisung des Mehrbedarfs II im Rahmen des LES-

Budgets.  

Es bildet eine Matrix bei der Erstellung der individuellen Förderpläne, insbesondere bei 

den Förderplänen für die Schülerinnen und Schüler deren Bedarf an sonderpädagogi-

scher Unterstützung über das übliche Maß hinausgeht. Die im Konzept dargelegten pä-

dagogischen und rechtlichen Maßnahmen finden sich in den individuellen Förderplänen 

dieser Schülerinnen und Schüler.  

Das intensivpädagogische Konzept ist jährlich auf seine Aktualität, seine Effektivität und 

seine Realisierung hin zu evaluieren und mit der unteren Schulaufsicht zu beraten.  

Die Evaluationsmaßnahmen des Konzepts sind Bestandteil desselben. 

 

 

Bestandteile eines intensivpädagogischen Konzepts: 

 

Erforderliche Aussagen zu Maßnahmen im Rahmen eines intensivpädagogischen Kon-

zepts : 

 

1. Zielrichtung des Angebotes 

2. Zeitlicher Umfang (Dauer, Anzahl der Wochenstunden) 

3. Organisationsformen (Einzelförderung, Kleingruppe, parallel zum Unterricht etc.) 

4. Geplante personelle Ressourcen (ggf. Angaben zur Anzahl der Wochenstunden, 

Einsatz nicht lehrenden Personals) 

5. Räumliche und sächliche Ausstattung 

6. Ggf. Benennung weiterer Kooperationspartner 

 

Die Schulen beschreiben in ihrem intensivpädagogischen Konzept Module (Schulrecht, 

Verstärkerprogramme etc.), die in Maßnahmen / Interventionen weiter konkretisiert wer-

den. Sie versehen diese Interventionen mit Kennungen oder Kürzeln, die dann in die Er-

fassungsbögen eingetragen werden können.  
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2. Der Individualantrag 

 
Wie in der Vergangenheit ist weiterhin eine individuelle Antragstellung notwendig, mit der 

der erheblich über das übliche Maß hinausgehende sonderpädagogische Unterstüt-

zungsbedarf für die einzelne Schülerin und  den einzelnen Schüler geltend gemacht wird. 

 

Notwendige Unterlagen: 

1. Antrag (siehe Abb. 1 im Anhang) 

2. Kopie des Schülerbogens mit Schullaufbahn 

3. Erfassungsbogen (siehe Abb. 2 im Anhang) 

4. Aktueller Förderplan, ggf. zielführender Bericht zur Ausprägung der Verhaltens-

problematik 

5. Vermerk über die Information der Erziehungsberechtigten 

 

Diese Unterlagen werden 1x jährlich dem Schulamt und in Folge der Bezirksregierung 

zugeleitet. Um das Verfahren zu vereinfachen, erfasst die Schule in einer Sammelliste 

alle Anträge. (siehe Abb. 3 im Anhang) 

Schule: 

- Antrag mit allen Unterlagen 

- Erfassung der Anträge in der Sammelliste 

   Frist: 15. März 

untere Schulaufsicht: 

- Stellungnahme auf der Sammelliste 

- 3 exemplarische  Anträge 

   Frist: Ende März 

obere Schulaufsicht: 

-  Bewertung der eingereichten  Unterlagen 

 

untere Schulaufsicht: 

- Erstellung der Bescheide 

  Zeitraum: zwischen Ostern und 

  dem Ende des Schuljahres 
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Abbildung 1 
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Abbildung 2 

 
 
 
Abbildung 3 

 


